
Bekleidungs- , Effekten- und Auszeichnungs-
ordnung

des Schützenvereins - Lindenstadt - Ludwigslust e. V.

Gegeben im Jahre 1991 und in der Ergänzung vom Jahre 2004

I . Bekleidungsordnung

1. Die Schützentracht, ist eine Tracht der Schützinnen und Schützen,
sie dokumentiert die Verbundenheit, Treue und Übereinstimmung
mit dem Brauchtum und der Tradition des Schützenwesens.

2. Die Schützentracht, ist das Ehrenkleid unserer Mitglieder des
Schützenvereins - Lindenstadt - Ludwigslust e. V. und wird zu
besonderen Anlässen getragen.

3. Jedes Mitglied unseres Schützenvereins sieht es als seine Pflicht an,
eine Schützentracht innerhalb eines Jahres, nach Beginn der Mit-
gliedschaft im Verein, zu erwerben.

4. Die Schützentracht unseres Schützenvereins besteht aus:
Schützenjacke; Hose bzw. Rock; Hemd bzw. Bluse; Krawatte; Hut.
Zu besonderen Anlässen können die Damen auch ein Trachten-
kleid tragen und die Herren statt einer Krawatte eine Fliege.

5. Die Schützentracht wird zu folgenden Anlässen getragen:
- Jahres- und Halbjahresversammlung;
- Wahlversammlung;
- Königsschuß, Königsproklamation und Königsball;
- Schützenummärsche;
- Freundschafts- und Traditionstreffen mit anderen Vereinen;
- Auszeichnungsveranstaltungen;
- Auf Anordnung des Vorstandes.

6. Die Herren tragen:
- eine mittelgraue Schützenjacke mit grünem Tuchkragen,
- schwarze Stoffhose,
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- schwarze Schuhe,
- weißes Hemd mit kurzen bzw. langen Ärmel,
- grüne Schützenkrawatte mit Schützenemblem, zu feierlichen

Anlässen kann auch eine weiße bzw. grüne Fliege getragen werden,
- graumelierter Schützenhut mit dunkelgrünem Hutband einer

Adlerflaumfeder und einer Rosette mit Abzeichen.

Die Damen tragen:
- eine figurbetonte, mittelgraue Schützenjacke mit grünem Tuch-

kragen,
- schwarzer Rock oder schwarze Stoffhose,
- schwarze Schuhe, im Sommer können auch weiße Schuhe getragen

werden,
- weiße Bluse oder weißes Hemd,
- graumelierter Schützenhut mit dunkelgrünem Hutband einer Adler-

flaumfeder und einer Rosette mit Abzeichen,
- ein Trachtenkleid.

7. Zum Schießwettkampf und zum Schießtrainig kann der Schützen-
pullover bzw. die Schützenweste getragen werden.
Dazu ist es nicht erforderlich, eine schwarze Stoffhose und schwarze
Schuhe zu tragen.

8. Die Schützentracht kann auch ohne Hut getragen werden, dieses legt
dann der Vorsitzende bzw. der Verantwortliche für den Anlaß fest.

II. Effektenordnung

1. Mit der Effektenordnung wird die Stellung bzw. der Rang eines
Schützenmitgliedes im Schützenwesen angezeigt.

2. In unserem Schützenverein - Lindenstadt - Ludwigslust e. V. wird
die Stellung bzw. der Rang durch das Tragen von Schulterstücken und
Ärmelstreifen wie folgt angezeigt:
- Vorsitzender: Majorsgeflecht goldfarbig auf grünem Filz mit Lasche.
- Vorstand-

mitglied: Majorsgeflecht silberfarbig auf grünem Filz mit Lasche.
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- Mitglied: Schulterstück 4-streifig grün-silber auf grünem Filz mit

Lasche.
Die Schulterstücke werden auf der Schützenjacke, sie können auch auf
einem weißen Hemd, getragen werden.

3. An der Schützenjacke wird als Kragenspiegel ein vierblättriges
Eichenblatt mit zwei Eicheln getragen.
Der Vorsitzende trägt die Kragenspiegel in Gold.
Vorstandsmitglieder und Mitglieder tragen Silber.

4. Das Vereinsabzeichen in Stoff wird auf dem linken Oberarm der
Schützenjacke bzw. weißem Hemd getragen.
Mitglieder von mehreren Vereinen können die jeweiligen Vereins-
abzeichen untereinander wie o.g. tragen.

5. Die Funktion und die Mitgliedschaft im Vorstand des Schützenvereins
wird durch Tragen eines Ärmelstreifens am linken Ärmel der
Schützenjacke angezeigt.
Der Ärmelstreifen ist dunkelgrün, ca.4,5 cm breit, 45 cm lang, in
Blockschrift silberlurex und wird 10 cm von der Unterkante des linken
Ärmels angenäht.
Der Vorsitzende trägt den Ärmelstreifen in goldlurex.

6. In Anerkennung ihrer geleisteten Arbeit im Vorstand des Schützen-
vereins tragen Mitglieder, die aus dem Vorstand ausscheiden, auch
weiterhin ihre goldenen bzw. silbernen Majorgeflechtsschulterstücke.
Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder müssen nur den Ärmelstreifen
ablegen.

III. Ehrungen und Auszeichnungen

1. Für besondere Verdienste, Leistungen sowie aktive Arbeit im und für
den Verein, für langjährige Treue zum Verein können Mitglieder des
Schützenvereins auf Vorschlag von Mitglieder und auf Beschluss des
Vorstandes des Schützenvereins mit einer Urkunde, Ehrengeschenk
bzw. Orden ausgezeichnet werden.
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2. Die Ehrungen und Auszeichnungen sind immer, außer in besonderen

Situationen, in einem würdigen Rahmen, wie Versammlungen, Feiern
u.ä. vorzunehmen.

3. Jedes Mitglied des Schützenvereins erhält nach 10 Jahren Mitglied-
schaft im Verein, danach alle 10 weiteren Jahre Mitgliedschaft und
zur 25 jährigen Mitgliedschaft, eine Anstecknadel mit der
entsprechenden Anzahl der Mitgliedsjahre.

4. Besondere Höhepunkte eines Mitgliedes wie:
- Jugendweihe bzw. Konfirmation;
- Geburtstage 50-sten, 60-sten, 65-sten, 70-sten, 75-sten, 8o-sten und

dann jeden Geburtstag;
- Hochzeit, Silber Hochzeit, Goldene Hochzeit;
- eigene Geburt eines Kindes und Kindstaufe bzw. Namensgebung
sind Anlass ihm ein Präsent in würdiger Form vom Schützenverein
zu überreichen.

5. Der Schützen- und der Filigrankönig erhalten für das Regentenjahr
eine Schützenehrenkette die sie zur Schützentracht bei besonderen
Anlässen zu tragen haben.
Diese Schützenehrenkette ist nach Ende des Regentenjahres an die
neuen Könige weiter zu geben mit einem von ihnen gestifteten Königs-
orden mit Gravur seines Namens. Die Größe der Orden sind der
Schützenehrenkette anzupassen.

6. Der Schützen- und der Filigrankönig tragen als sichtbares Zeichen
an ihrer Schützenjacke den Königsorden.
Dieser Königsorden kann auch beim Schützenkönig am Halsband
getragen werden.
Der Schützenkönig trägt auf den Schulterstücken die Königskrone.
Zweimalige Schützenkönige tragen zwei Kronen je Schulterstück usw.

IV. Schützenschnur bzw. Eichel

1. Die Schützenschnur bzw. Eichel kann jedes Mitglied des Schützen-
vereins erwerben, der die Bedingungen zum Erwerb der Schützen-
schnur bzw. der Eichel erfüllt.
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2. Die Schützenschnur ist eine Auszeichnung und ist das sichtbare
Zeichen der Schützinnen und Schützen für die Treue zum Verein
und besonders gute Schießergebnisse.

3. Die Schützenschnur bzw. Eichel wird erkämpft unter:
a) den Gewehrschützen in Silber;
b) den Pistolenschützen in Grün.

4. Die Befestigung der Schützenschnur erfolgt zwischen dem oberen
Knopf der Schützenjacke und dem rechten Schulterstück.
Es wird nur eine Schützenschnur getragen.

5. An der Schützenschnur können bis zu 3 Eicheln der jeweiligen
Waffenart ( Pistole / Gewehr ) getragen werden.
Insgesamt 6 Eicheln.

6. Die erworbene Schützenschnur bzw. Eichel ist eine Auszeichnung,
die in Ehren getragen wird und bei einem späteren Schießen nicht
bestätigt werden muss.
Die Schützenschnur bzw. Eichel kann nicht mehr aberkannt werden.

Bedingungen zum Erwerb der Schützenschnur bzw. Eichel

1. Die Schützin bzw. der Schütze haben dem Sportleiter bzw. einem
Beauftragten vor dem Schießen mitzuteilen, daß sie um den Erwerb
der Schützenschnur bzw. Eichel schießen wollen.

2. Der Sportleiter bzw. Beauftragte händigt den jeweiligen Schützen
gekennzeichnete Schießscheiben aus.
Nur diese gekennzeichneten Schießscheiben gelten für den Erwerb
der Schützenschnur bzw. Eichel.
Die Schießscheiben müssen 10-ner Ringscheiben, lt. Ordnung des
DSB, sein.

3. Zum Erwerb der Schützenschnur bzw. Eichel muß die Schützin bzw.
Schütze mindestens nachstehende Ringe in der jeweiligen Waffen-
art geschossen haben, mit 10 Schuß:
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- Luftgewehr, stehend, aufgelegt, 10 m .............94 Ringe;
- KK-Gewehr, stehend, aufgelegt. 50 m ............90 Ringe;
- Luftpistole, einhändig, Freihand, 10 m...........80 Ringe;
- KK-Pistole, einhändig, Freihand, 25 m..........80 Ringe;
- GK-Pistole, einhändig, Freihand, 25 m..........80 Ringe.
Revolver zählen zu den Pistolen in der Auswertung.

4. Wie viel Schüsse auf eine Scheibe geschossen werden, legt der Sport-
leiter bzw. Beauftragte fest.

5. Die Auswertung der beschossenen Scheiben erfolgt durch den Sport-
leiter bzw. Beauftragte in Verbindung mit einem Mitglied aus dem
Schützenverein.


